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Hinweise zur AV-Wohnen   1361/23 

 
Die Ausführungsvorschriften zur Gewährung von 
Leistungen gemäß § 22 SGB II und §§ 35 und 36 
SGB XII (AV-Wohnen) vom 13. Dezember 2022 
(ABl. S. 3732) regeln, welche Kosten für die Unter-
kunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende, für Sozialhilfeempfangende 
sowie für Empfängerinnen und Empfänger von 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
übernommen werden, welche Kosten als angemes-
sen gelten und welche Verfahren zur Senkung der 
Kosten angewendet werden. 
Ab dem 01.01.2023 treten folgende Änderungen in 
Kraft: 

 Auf Grund der starken Preissteigerungen und 
Preisschwankungen werden künftig nicht mehr 
Grenzwerte für Heizkosten sondern Grenzwer-
te für Verbräuche (siehe Tabelle 2 am Ende 
dieses Infos) festgelegt. Damit ist sichergestellt, 
dass die Heizkosten auch dann übernommen 
werden, wenn wegen der derzeitigen Energie-
preise Heizkosten stark gestiegen sind, obwohl 
keine Steigerung des Verbrauchs stattgefunden 
hat. 

 Die Anmietung von Wohnraum für Wohnungs-
lose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Per-
sonen wird erleichtert. 

 Der sogenannte Umzugsvermeidungszuschlag 
wird erhöht; er dient dem Erhalt sozialer Bin-
dungen der Betroffenen sowie der sozialen Mi-
schung der Kieze. 

 Im ersten Jahr des Leistungsbezugs werden die 
tatsächlichen Kosten der Unterkunft ohne An-
gemessenheitsprüfung anerkannt. 

 

1. Hinweis: Der Wortlaut der umfangreichen AV-
Wohnen kann hier aus Platzgründen nicht doku-
mentiert werden. Zur Beurteilung von Ansprüchen 
ist die Lektüre der AV-Wohnen allerdings unerläss-
lich. Wortlaut der AV-Wohnen:  
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-

sozial-

recht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohn

en-571939.php 

2. Hinweis: Die hier gegebenen Informationen be-
treffen nur die Rechtslage für das Bundesland 
Berlin. Die nach SGB II angemessenen Mietkosten 
richten sich nach den jeweiligen örtlichen Gege-
benheiten und variieren von Stadt zu Stadt. 

Angemessenheit der Wohnkosten 
Miet- und Heizkosten werden bis zur Höhe be-
stimmter Richtwerte/Grenzwerte berücksichtigt. 
Solange diese Werte nicht überschritten werden, 
gelten die Kosten für Miete und Heizung als ange-
messen. Die Angemessenheit der Kosten für die 
Unterkunft (Bruttokaltmiete, das heißt Nettokalt-
miete plus kalte Betriebskosten) und die Angemes-
senheit der Verbrauchswerte für die Heizung wer-
den getrennt voneinander beurteilt. 
Bei Abschluss neuer Mietverträge wird die Brutto-
kaltmiete auf ihre Angemessenheit geprüft; die 
Heizkosten werden mit der 1. Heizkostenabrech-
nung anhand des tatsächlichen Verbrauches auf ih-
re Angemessenheit geprüft. 
Die Richtwerte für die Bruttokaltmiete orientieren 
sich am Berliner Mietspiegel und werden regelmä-
ßig angepasst (siehe Tabelle 1 am Ende dieses In-
fos). Bei der Heizung werden Grenzwerte für den 
Verbrauch zugrunde gelegt, die sich am bundes-
weiten Heizspiegel orientieren (siehe Tabelle 2 am 
Ende dieses Infos). 
 
Ab 01.01.2023 gilt im Rahmen der bundesweiten 
Regelungen zum Bürgergeld eine Karenzzeit. Da-
nach wird im ersten Jahr des Leistungsbezuges auf 
die Angemessenheitsprüfung verzichtet und die 
Bruttokaltmiete in voller Höhe berücksichtigt. Die-
se Karenzzeit gilt jedoch nur für die Mietkosten, 
nicht für die Heizkosten. 
Beide Regelungen gelten nicht, wenn bereits vor 
dem 01.03.2020 nur noch die angemessenen Kos-
ten berücksichtigt wurden. 
 

Klimabonus 
Führt eine Sanierung von Wohnraum zu erhebli-
chen Energieeinsparungen, werden diese Einspa-
rungen bei der Angemessenheitsprüfung berück-
sichtigt. Das gilt für Wohnungen mit einer Energie-
klasse von C und besser (dies entspricht einem 
Verbrauch von unter 100 Kilowattstunden je Quad-
ratmeter im Jahr) (vgl. Nr. 3.3.4 AV-Wohnen). 

 

Bei bereits bestehenden Mietverträgen werden in 
einem sogenannten Wirtschaftlichkeitsvergleich 
die Gesamtaufwendungen für Bruttokaltmiete und 
Heizung betrachtet. Mitunter kann es zu einer Kos-
tensenkungs-Aufforderung kommen (siehe dort).  
 
Sofern zweckgebundene Einnahmen zur Senkung 
der Miete erzielt werden (z.B. Untermieteinnah-
men), ist der in der Bedarfsberechnung zu berück-
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sichtigende Betrag für die Wohnung um die zweck-
gebundene Einnahme zu mindern (vgl. Nr. 12 AV-
Wohnen). 
 

Die BMV-Mitgliedsbeiträge sowie ggf. erforderliche  
Zusatzkosten (z.B. für Belegeinsicht) können für 
Leistungsbeziehende nach SGB II, SGB XII und 
AsylbLG vom Land Berlin übernommen werden (Nr. 
10 AV-Wohnen). Die Modalitäten erfahren Sie 
beim zuständigen Leistungsträger oder beim Berli-
ner Mieterverein unter 030/226 26 -0. 

 

Sonderregelungen für den Sozialen Woh-
nungsbau 
Bei Sozialwohnungen im Rahmen des Ersten För-
derweges können die Richtwerte für Bruttokalt-
mieten um maximal zehn Prozent überschritten 
werden. Werden die Kosten einer Wohnung im so-
zialen Wohnungsbau nach einem Kostensenkungs-
verfahren nicht mehr vollständig vom Sozialamt, 
Jobcenter oder dem Landesamt für Flüchtlingsan-
gelegenheiten (LAF) übernommen, können die 
Mieterinnen und Mieter im sozialen Wohnungsbau 
einen Mietzuschuss bei der Investitionsbank Berlin 
(IBB) beantragen (siehe unser Info Nr. 53)  
 

Zahlung an den Vermieter 
Grundsätzlich werden die Unterkunftskosten an 
den Hilfebedürftigen gezahlt. Wenn jedoch nicht 
sichergestellt ist, dass dieser das Geld zweckent-
sprechend verwendet, sollen die Kosten direkt an 
den Vermieter gezahlt werden (§ 22 Abs. 7 SGB II). 
 

Kostensenkungs-Aufforderung 
Ergibt die Angemessenheitsprüfung, dass die Auf-
wendungen den (individuell festgestellten) ange-
messenen Umfang übersteigen, werden die Kosten 
der Wohnung so lange übernommen, wie es dem 
Hilfeempfangenden oder der Bedarfsgemeinschaft 
nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch ei-
nen Wohnungswechsel oder auf andere geeignete 
Weise (z.B. durch Untervermietung, Zuzahlung aus 
nicht anrechenbarem Einkommen oder Vermögen) 
die Kosten zu senken, in der Regel jedoch nicht 
länger als sechs Monate (Nr. 7.1 AV-Wohnen). In 
besonders begründeten Einzelfällen kann dieser 
Zeitraum, z.B. wenn trotz intensiver nachgewiese-
ner Suchbemühungen der Leistungsempfangenden 
angemessener Wohnraum nicht zur Verfügung 
steht oder nicht angemietet werden kann, erwei-
tert werden. 
 

Der Richtwert kann um bis zu 10 Prozent über-
schritten werden, wenn bspw. die leistungsberech-
tigte Person bzw. deren Angehörigen pflegebedürf-
tig sind oder eine Behinderung haben. Gleiches gilt, 
wenn die Miete aufgrund Modernisierung den 
Richtwert überschreitet, ein Kind eine besondere 
Schule besucht oder bei längerer Wohndauer (Här-
tefalltatbestände, Nr. 3.5.1 AV-Wohnen). 
 
Darüber hinaus muss gemäß § 22 Absatz 1 letzter 
Satz SGB II eine Absenkung nicht gefordert werden, 
wenn diese unter Berücksichtigung der bei einem 
Wohnungswechsel zu erbringenden Leistungen 
unwirtschaftlich wäre. 
Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sol-
len die Jobcenter und die Sozialämter von kosten-
senkenden Maßnahmen absehen, wenn die Miete 
den Richtwert nicht mehr als um 15 Prozent über-
steigt (Umzugsvermeidungszuschlag, Nr. 6.4.1 AV-
Wohnen). Möglichst viele Menschen sollen in ih-
rem bisherigen Wohnumfeld verbleiben können. 
Ein Härtefallzuschlag und ein Umzugsvermeidungs-
zuschlag können auch kumuliert werden. 
 

Kein Sonderkündigungsrecht bei Bürger-
geldbezug 
Das Sozialgesetzbuch gibt dem Mieter kein Son-
derkündigungsrecht für seine alte Wohnung. Das 
bedeutet, Kündigungsfristen sind einzuhalten, bei 
Altverträgen und bei entsprechender Vereinba-
rung können das bis zu 12 Monate sein (siehe Info 
Nr. 91: Kündigungsfristen). Eine Anpassung der 
Wohnverhältnisse innerhalb der Regelfrist von 6 
Monaten ist in solchen Fällen dann nicht möglich. 
Der zum Umzug gezwungene Mieter hat lediglich 
die allgemeinen Sonderkündigungsrechte bei Vor-
liegen bestimmter mietrechtlicher Sachverhalte 
(z.B. Mieterhöhung, Modernisierung etc., siehe 
hierzu unser Info Nr. 22). 
 

Wohnungswechsel 
Vor Abschluss eines neuen Mietvertrages soll die 
leistungsberechtigte Person die Zusicherung des 
kommunalen Trägers (Job-Center) zu den künfti-
gen Kosten einholen. Dieser ist nur zur Zusiche-
rung verpflichtet, wenn der Umzug erforderlich ist 
und die Aufwendungen für die neue Unterkunft 
angemessen sind (§ 22 Abs. 4 SGB II). Erforderlich 
ist ein Umzug beispielsweise bei Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit außerhalb Berlins, bei Trennung 
von Ehe- oder Lebenspartner, gesundheitlicher 
Gefährdung oder wegen unzumutbar beengter 
Wohnverhältnisse. Grundsätzlich nicht erforder-



 

 

 

 

 

 

lich ist ein Umzug bei Erreichen der Volljährigkeit 
eines Kindes in der Bedarfsgemeinschaft, wegen 
schlechter Ausstattung der Wohnung oder wenn 
lediglich der Wunsch nach einer anderen Wohn-
gegend besteht (vgl. Nr. 8 AV-Wohnen). 
Ist bereits bei einer gewünschten Neuanmietung 
erkennbar, dass die Miete unangemessen werden 
kann (z.B. durch eine für die konkrete Wohnung 
unrealistisch niedrige Betriebskostenvorauszah-
lung, Staffelmietverträge) wird eine Zusicherung 
oder Zustimmung zu den Aufwendungen für die 
neue Wohnung nicht erteilt. 
 

Es gibt einen 20-prozentigen Neuanmietungszu-
schlag für Wohnungslose und von Wohnungslosig-
keit bedrohte Menschen. Zum Personenkreis der 
Wohnungslosen bzw. von Wohnungslosigkeit be-
drohten Menschen gehören beispielsweise von 
Gewalt betroffene Frauen oder Geflüchtete. Die-
sem Personenkreis soll mit dem Neuanmietungszu-
schlag ermöglicht werden, Wohnraum anzumieten. 
Damit soll Wohnungslosigkeit bekämpft und ver-
mieden werden (Nr. 3.4 AV-Wohnen). 

 

Mietkautionen und Umzugskosten; dop-
pelte Mieten; Genossenschafts-anteile 
Diese Kosten sollen durch das Job-Center vor al-
lem übernommen werden, wenn der Umzug 
durch das Job-Center veranlasst oder aus anderen 
Gründen notwendig ist und wenn ohne diese Kos-
tenübernahme eine Unterkunft in einem ange-
messenen Zeitraum nicht gefunden werden kann 
(§ 22 Abs. 6 SGB II; vgl. Nr. 8.3 AV-Wohnen). Leis-
tungsberechtigte sollten sich die Übernahme die-
ser Kosten vorab durch die Behörde zusichern las-
sen. 
Sofern im Einzelfall geboten, sind unvermeidbare 
doppelte Mietzahlungen (in der Regel für einen 
Monat; nur ausnahmsweise bis zu höchstens drei 
Monaten) bei erteilter Zustimmung zum Umzug 
als Wohnungsbeschaffungskosten zu berücksichti-
gen.  
Wird der Übernahme einer Mietkaution oder von 
Arbeitsuchende bzw. Sozialhilfeträger abzutreten 
ist. Genossenschaftsanteilen zugestimmt, ist die 
Zustimmung bereits mit dem Hinweis zu versehen, 
dass die Übernahme dieser Kosten nur auf Darle-
hensbasis erfolgt und vom Antragstellenden und 
gleichzeitig zukünftigen Mieter der anzumieten-
den Wohnung der Anspruch auf Rückzahlung der 
Mietkaution bzw. Genossenschaftsanteile ein-
schließlich anfallender Zinsen bzw. Dividenden an 
den jeweils zuständigen Träger der Grundsiche-

rung für 
 

Höhe der übernommenen Umzugskosten 
Ein Umzug sollte weitestgehend in Selbsthilfe oder 
durch Inanspruchnahme privater Hilfeleistungen 
organisiert und durchgeführt werden. In diesem 
Fall gehören zu den notwendigen Umzugskosten 
die marktüblichen Kosten für ein Mietfahrzeug und 
Umzugskartons sowie eine Pauschale für die Be-
köstigung mithelfender Familienangehöriger oder 
Bekannter in Höhe von jeweils 30,00 € einschließ-
lich deren Versicherung (vgl. Nr. 8.2 AV-Wohnen). 
Kann ein Umzug nicht eigenständig realisiert wer-
den, können auch die Kosten für eine Umzugsfirma 
übernommen werden.  
 

Erstausstattungen für die Wohnung 
Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung 
einschließlich Haushaltsgeräten sind in der Regel-
leistung nicht enthalten; sie werden bei Bedarf ge-
sondert erbracht, auch wenn im Übrigen der Le-
bensunterhalt aus eigenen Mitteln bestritten 
werden kann (§ 24 Abs. 3 SGB II). 
 

Schönheitsreparaturen 
Wenn Mieter mietvertraglich wirksam verpflichtet 
sind, bei Einzug, Auszug oder im laufenden Miet-
verhältnis Schönheitsreparaturen auszuführen 
bzw. ausführen zu lassen, müssen sie die Kosten 
hierfür nicht aus ihrem monatlichen Regelsatz be-
streiten.  
Wenn Sie also verpflichtet sind, Malerarbeiten o. 
ä. auszuführen (bitte überprüfen lassen!), bean-
tragen Sie die Übernahme der Schönheitsrepara-
turkosten bei der ARGE, bzw. beim Job-Center.  
Sofern die Renovierung unter Inanspruchnahme 
von Nachbarschaftshilfe durchgeführt wird, wer-
den folgende Pauschalbeträge für die Beköstigung 
mithelfender Personen als angemessen angese-
hen: 
Für einen Raum                    30,00 Euro. 
Für jeden weiteren Raum  15,00 Euro (Nr. 9.3 AV-
Wohnen). 
 

Mietminderung 
Führt der Mieter zurzeit der Antragstellung eine 
Mietminderung durch, muss er die herabgesetzte 
Miete angeben. Das ergibt sich auch aus § 22 SGB 
II, wonach Leistungen für die Unterkunft nur „in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen“ erbracht 
werden. Entfällt die Mietminderung, muss der Be-
dürftige dies der Antragstelle mitteilen. Es besteht 
dann selbstverständlich wieder ein Anspruch in 



 

 

 

 

 

 

Höhe der tatsächlich gezahlten Miete. Führt der 
Mieter erst nach Antragstellung eine Mietminde-
rung durch, muss er die zuständige Stelle hiervon 
ebenfalls in Kenntnis setzen. Es erfolgt dann eine 
Anpassung der gezahlten Leistungen. Stellt sich die 
Mietminderung später als ungerechtfertigt heraus, 
entsteht ein Nachzahlungsanspruch des Mieters 
gegenüber der zuständigen Stelle. 
 

Betriebskosten 
Als Betriebskosten können nur die in der Betriebs-
kostenverordnung aufgeführten Kosten berück-
sichtigt werden. Weitere Nebenkosten wie zum 
Beispiel für einen PKW-Stellplatz werden in der Re-
gel nicht übernommen (Nr. 3.7.1 AV-Wohnen). 
Einmalig anfallende Nachzahlungen sind zunächst 
in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu über-
nehmen. Dies gilt auch für den direkt vor der jetzi-
gen Wohnung bewohnten Wohnraum, sofern die 
Nachzahlungsforderung in Zeiträumen des Leis-
tungsbezugs fällig wird und es sich nicht um Schul-
den handelt (Nr. 3.7.2 AV-Wohnen). Sofern die Be-
triebskostenabrechnung umgelegt auf einen mo-
natlichen Betrag zu einer Richtwertüberschreitung 
führt, ist vor Einleitung des Kostensenkungsverfah-
rens zu prüfen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass eine Betriebskostenabrechnung rechtswidrig 
ist.  
 
Rückzahlungen und Guthaben mindern die nach 
dem Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift 
entstehenden tatsächlichen Aufwendungen. Rück-
zahlungen, die sich auf die Haushaltsenergie bezie-
hen, bleiben außer Betracht (Nr. 3.7.3 AV-
Wohnen). 
 

Heizkosten 
Gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB II und § 35 Absatz 
5 SGB XII werden Leistungen für Heizung in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit 
diese angemessen sind. 
 
Die tatsächlichen Aufwendungen für die Heizung 
gemäß sind nach höchstrichterlicher Rechtspre-
chung als angemessen anzusehen, soweit sie nicht 
einen Grenzwert überschreiten, der unangemesse-
nes Heizen indiziert. 
 
Unwirtschaftliches Heizen ist nicht durch die 
Grundsicherung aufzufangen. Hierbei kommt es 
demzufolge im Wesentlichen auf das Verbrauchs-
verhalten der leistungsberechtigten Personen an. 

Der Grenzwert errechnet sich aus dem Produkt der 
angemessenen Wohnfläche und einer auf der 
Grundlage des Bundesweiten Heizspiegels im Be-
reich bis „zu hoch“ eingestuften Verbrauchsmenge 
für das Heizen inklusive Warmwasserbereitung bei 
zentraler Warmwasserversorgung differenziert 
nach Größe der Bedarfsgemeinschaft, sowie der 
Art des Energieträgers, reduziert um einen eventu-
ell beim Richtwert berücksichtigten Klimabonus. Zu 
den maßgeblichen Grenzwerten siehe die Tabelle 2 
am Ende dieses Infos. 
 
Liegt der tatsächliche Verbrauch über dem maß-
geblichen Grenzwert, der unwirtschaftliches Heiz-
verhalten indiziert, muss der Einzelfall geprüft 
werden, denn auch in diesem Fall können die tat-
sächlichen Aufwendungen konkret angemessen 
sein. Im Rahmen dieser Einzelfallprüfung ist zu er-
mitteln, warum die tatsächlichen Aufwendungen 
über dem Grenzwert liegen und ob sie im Einzelfall 
dennoch als angemessen anzusehen sind, bei-
spielsweise aus gesundheitlichen oder altersbe-
dingten Gründen oder aus im Wohnobjekt liegen-
den Gründen, insbesondere bei Einfachfenstern 
oder ineffizienten Heizkörpern (Nr. 5.2.1 AV-
Wohnen) 
 

Dezentrale Warmwasserversorgung 
Gemäß § 20 Absatz 1 Satz 1 SGB II oder § 27a Ab-
satz 1 SGB XII sind die Kosten zur Erzeugung von 
Warmwasser nicht vom Regelbedarf umfasst. Sie 
sind für Wohnungen mit zentraler Warmwasser-
versorgung als Bedarf nach § 22 SGB II oder § 35 
Absatz 4 SGB XII im Rahmen der Kosten für Heizung 
zu berücksichtigen. 
 
Für Wohnungen mit dezentraler Warmwasserver-
sorgung ist demzufolge zur Ermittlung der abstrak-
ten Angemessenheit, der in der obenstehenden 
Tabelle nach Größe der Bedarfsgemeinschaft und 
Gebäudefläche ausgewiesene Grenzwert um den 
Wert zu senken, der sich aus dem Produkt des im 
Bundesweiten Heizspiegel für zentrale Warmwas-
serbereitung jeweils ausgewiesenen Verbrauchs-
wertes und der maßgeblichen abstrakt angemes-
senen Wohnungsgröße ergibt.  
 
Die entsprechenden Abschläge vom jeweiligen 
Grenzwert sind der nachstehenden Tabelle zu ent-
nehmen: 
 

 



 

 

 

 

 

 

Größe der Be-
darfsgemein-
schaft 

Abschlag zum 
Grenzwert für 
dezentrale 
Warmwasser-
versorgung in 
kWh pro Jahr 
bei Erdgas, 
Heizöl und 
Fernwärme 

Abschlag zum 
Grenzwert für 
dezentrale 
Warmwasser-
versorgung in 
kWh pro Jahr 
bei einer Wär-
mepumpe 

1 Person 1200 480 

2 Personen 1560 624 

3 Personen 1920 768 

4 Personen 2160 864 

5 Personen 2448 979 

Für jede wei-
tere Person 

288 115 

 
Tipp: Besteht eine dezentrale Warmwasserversor-
gung (z.B. mittels Durchlauferhitzer) ist die Prüfung 
eines Anspruches auf Mehrbedarf zum Regelbedarf 
gemäß § 21 Absatz 7 SGB II bzw. § 30 Absatz 7 SGB 
XII angezeigt.  
 

Mietschulden 
Mietschulden sollen als Darlehen übernommen 
werden, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutre-
ten oder eine Sperrung von Energie-, Wasser- oder 
Heizungszufuhr droht (§ 22 Abs. 8 SGB II). Ist die 
Übernahme von Mietschulden zur Verhinderung 
von Wohnungslosigkeit gerechtfertigt und not-
wendig, ist das Ermessen der Behörde soweit ein-
geschränkt, dass im Regelfall die Hilfe wegen der 
erheblichen Folgen von Wohnungslosigkeit zu ge-
währen ist, wenn nur so ein Räumungsurteil ab-
gewendet oder eine drohende Räumung vermie-
den werden kann (Nr. 11 AV-Wohnen). 
 

Gerichtliche Überprüfung 
Sollte ein Bescheid entgegen den in der AV-
Wohnen festgelegten Regeln nicht die volle Über-
nahme der Mietkosten beinhalten, sollte (nach Be-
ratung) umgehend Widerspruch bei der zuständi-

gen Arbeitsgemeinschaft eingelegt werden. 
 
Die in den Job-Centern eingerichteten Arbeitsge-
meinschaften sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Verwaltungsakte und Widerspruchsbe-
scheide zu erlassen (§ 44 b Abs. 1 SGB II). Gegen 
den Verwaltungsakt des Amtes sind Widerspruch 
und Anfechtungsklage möglich. Beide haben je-
doch keine aufschiebende Wirkung (§ 39 SGB II). 
Gegebenenfalls muss deshalb gerichtlich die Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung bean-
tragt werden (§ 80 Abs. 5 VwGO). Für die gerichtli-
che Überprüfung ist die Sozialgerichtsbarkeit zu-
ständig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. Berechnung des abstrakt angemessenen Richtwertes – bruttokalt – 
 

Anzahl der 
Personen 
pro Bedarfs-
gemein-
schaft (BG) 

Abstrakt ange-
messene Woh-
nungsgröße 
gemäß § 2 Abs. 
2 Wohnraumge-
setz Berlin in m² 

Nettokaltmiete 
nach Mietspiegel 
2021 (gewichteter 
Mittelwert aus 
einfacher und 
mittlerer Wohnla-
ge nach BG-
Größe) monatlich 
in Euro/m² 

Durchschnittswert 
kalte Betriebskos-
ten Vorauszah-
lungen monatlich 
in Euro/m² 

Bruttokaltmiete 
monatlich in  
Euro/m² 

Richtwert brut-
tokalt monatlich 
in Euro 

1 Person 50 6,84 € 1,68 € 8,52 € 426,00 € 

2 Personen 65 6,25 € 1,68 € 7,93 € 515,45 € 

3 Personen 80 6,25 € 1,68 € 7,93 € 634,40 € 

4 Personen 90 6,25 € 1,68 € 7,93 € 713,70 € 

5 Personen 102 6,73 € 1,68 € 8,41 € 857,82 € 

jede weitere 
Person 

12 6,73 € 1,68 € 8,41 € 100,92 € 

 

2. Bestimmung der angemessenen Aufwendungen für Heiz- und Warmwasserbereitungskosten (Nummer 5 AV-Wohnen) 
 

Energieträger zu hoch Jahres-
verbrauch je qm 

 

in kWh Grenzwert 
1-Pers-BG 
(in kWh) 

Grenzwert 
2-Pers-BG 
(in kWh) 

Grenzwert 
3-Pers-BG 
(in kWh) 

Grenzwert 
4-Pers-BG 
(in kWh) 

Grenzwert 
5-Pers-BG 
(in kWh) 

Grenzwert 
zusätzl. 
Person (in 
kWh) 

 50 65 80 90 102 12 

fossile Brenn-
stoffe 

ab 238 11.900 15.500 19.000 21.400 24.300 2.900 

Wärmepumpe ab 94 4.700 6.100 7.500 8.500 9.600 1.100 

 


